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das bundeskabinett hat am 8. März 
2009 die Energieeinsparverordnung (EnEV 
2009) mit den Maßgaben des Bundesrates 
vom 6. März 2009 beschlossen. Die Ver-
öffentlichung im Bundesanzeiger wird für 
April erwartet, so dass die EnEV 2009 vo-
raussichtlich im Oktober in Kraft treten 
kann. Im Folgenden werden die konkreten 
Auswirkungen der EnEV 2009 für Fenster, 
Fassaden und Verglasungen in Wohn- und 
Nichtwohngebäuden bei Neubau und Sanie-
rung analysiert sowie die Änderungen zur 
Vorgängerversion vorgestellt. Eine zentra-
le Änderung ergab sich auch beim Berech-
nungsverfahren selbst.

Änderungen beim 
Berechnungsverfahren

¬  Für Wohngebäude wird nun auch das Re-
ferenzgebäudeverfahren verwendet, d. h. 
die Anforderungen werden über ein Ge-
bäude gleicher Geometrie, Ausrichtung 
mit festgelegter energetischer Minimal-
qualität und Anlagentechnik ermittelt.

¬  Für Wohngebäude besteht eine Wahlmög-
lichkeit für den Nachweis zwischen den 
Verfahren der DIN V 408-6/DIN V 470-
0 und der DIN V 8599, die bisher vom 
Nichtwohnungsbau bekannt war. Die DIN 
V 8599 soll hierzu um einen kompakten 
Teil für die Bilanzierung von Wohngebäu-
den erweitert werden.

¬  Das bisherige „vereinfachte Berechnungs-
verfahren für Wohngebäude“ aus der 
EnEV 2007 entfällt vollständig!

¬  Beim Nichtwohnbau wird das vereinfach-
te Ein-Zonen-Verfahren um weitere Nut-
zungstypen erweitert.

Fakten für den Neubau

Die wichtigsten Änderungen in Kürze:
¬  Der Jahres-Primärenergiebedarf wird 

durchschnittlich gegenüber 2007 um 30 
Prozent gesenkt. Durch die Verwendung 
des Referenzgebäudeverfahrens im Woh-
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tabelle 1 

Auslegung der 
Referenzgebäude 
nach EnEV 2009 
und Vergleichs-
werte EnEV 2007

tabelle 2 

Nebenanforderung der 
EnEV für Wohngebäude; 
Änderung des Verfahrens 
von Höchstwerten für HT’ 
in Abhängigkeit von A/V-
Werten auf Höchstwerte 
für HT’ für Gebäudetypen

tabelle 3 

Nebenanforderung der 
EnEV für Nichtwohnge-
bäude; Änderung des 
Verfahrens von Höchst-
werten für HT’ von A/V-
Werten und Fensterflä-
chenanteilen auf mittlere 
U-Werte U– von Bau-
teilgruppen (ausgenom-
men Außentüren)

bauteil enev 2007 enev 2009
Nichtwohn-
gebäude > 19 °C

U in  
W/(m2K)

Wohngebäude Nichtwohn-
gebäude > 19 °C

Außenwand gegen Außenluft
Keine U-Werte für ein-
zelne Bauteile, son-
dern Vorgaben für 
max. HT’-Werte des 
Gesamt-Referenzge-
bäudes vorgegeben

0,28 x x

Außenwand gegen Erdreich 0,35 x x

Dach, oberste Decke 0,20 x x

Fenster, Fenstertüren 1,30 x x

Dachflächenfenster 1,40 x x

Lichtkuppeln 2,70 x x

Außentüren 1,80 x x

Vorhangfassaden 1,40 x

Glasdächer 2,70 x

Lichtbänder 2,40 x

Sonnenschutz DIN 4108-2 keiner DIN 4108-2

Kühlung spezifiziert keine spezifiziert

Lüftung Zentrale Abluftanlage spezifiziert spezifiziert

Heizung Niedertemperatur-
kessel

verbesserter 
Brennwertkessel

verbesserter 
Brennwertkessel

enev 2007 enev 2009
A/V HT’ in 

W/(m2K)
Gebäudetyp Höchstwert spezifischer 

Transmissionswärmeverlust

1,0 0,45 Freistehendes 
Wohngebäude

Mit AN ≤ 350 m² HT’ = 0,40 W/(m2K)

0,75 0,50 Mit AN ≥ 350 m² HT’ = 0,50 W/(m2K)

0,5 0,60 Einseitig angebautes Wohngebäude HT’ = 0,45 W/(m2K)

0,4 0,68 Alle anderen Wohngebäude HT’ = 0,65 W/(m2K)

Erweiterungen und Ausbauten von 
Wohngebäuden gemäß § 9 Abs. 5

HT’ = 0,65 W/(m2K)

enev 2007 enev 2009

< 30 % Fenster > 30 % Fenster Bauteil U
–

 in W/(m2K)

A/V HT’ in W/(m2K) HT’ in W/(m2K) Opake Außenbauteile 1 0,35

1,0 0,45 0,59 Transparente Bauteile 1 1,90

0,75 0,50 0,67 Vorhangfassade 1,90

0,5 0,60 0,83 Glasdächer, Lichtbänder, 
Lichtkuppeln

3,10

0,4 0,68 0,95

1 Soweit nicht in Vorhangfassaden, 
Glasdächern, Lichtbändern und -kuppeln 
bereits enthalten

nungsbau kann die tatsächliche Verschär-
fung nicht pauschal beziffert werden (Ta-
belle , Bild ).

¬  Die Anforderungen an die Wärmedäm-
mung der gesamten Gebäudehülle (spe-
zifischer Transmissionswärmeverlust HT’) 
wurde gegenüber 2007 um 5 Prozent ver-
schärft, wobei die Abhängigkeit der Anfor-
derungen vom A/V-Verhältnis (Oberfläche/
Volumen) des Gebäudes und den Fenster-
flächenanteilen entfällt (Tabellen 2 u. 3).

Fakten für Gebäudesanierung
Bei größeren baulichen Änderungen der Ge-
bäudehülle, Erweiterungen und Ausbau gibt es 
zwei Alternativen (jeweils 30% Verschärfung 
gegenüber 2007): Entweder halten die ausge-
tauschten Bauteile die Umax-Werte von Tabelle 4 
(S.40) ein, oder der Jahres-Primärenergiebe-
darf und HT’ (bzw. U–) des geänderten Gebäu-
des dürfen die entsprechenden Werte eines 
gleichartigen Neubaus (Tabellen  bis 3) um 
nicht mehr als 40 Prozent überschreiten.
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Neubau Wohngebäude/Nichtwohngebäude (Referenzgebäude)

bild 1: u-werte für referenzgebäude im nachweisverfahren der enev 2009

Anforderungen bei Änderungen von Außenbauteilen (Sanierung)

   Weitere Regelungen
¬ Nachrüstpflichten in Altbauten
 ·  Alte Öl- und Gasheizkessel (< 978) müs-

sen ausgetauscht werden.
 ·  Bessere Dachdämmung oder Dämmung 

von Geschossdecken ist Pflicht.
 ·  Klimaanlagen müssen Be- und Entfeuch-

tung vorsehen und (mit Übergangsfris-
ten) nachgerüstet werden.

 ·  Nachtstromspeicherheizungen müssen ab 
2020 in Gebäuden mit mind. sechs Wohn-
einheiten oder 500 Quadratmeter Nutz-
fläche außer Betrieb genommen werden, 
falls sie mindestens 30 Jahre alt sind.

¬  Die Regelungen zum Energieausweis der 
EnEV 2007 bleiben im Wesentlichen un-
verändert.

¬  Der Vollzug der Verordnung wird verbes-
sert:

 ·  Unternehmererklärungen für den Ei-
gentümer werden eingeführt, d. h. ne-
ben dem Bauherrn ist der Unternehmer 
verantwortlich, der das Gewerk baut; er 
muss eine Erklärung auf Einhaltung der 
EnEV aushändigen.

 ·  Schornsteinfeger prüfen die Heizungsan-
lagen auf EnEV-Konformität.

 ·  Ordnungswidrigkeiten werden einge-
führt für vorsätzliche und leichtfertige 
Verstöße.

Zusammenfassung und Diskussion

Die Verschärfungen der EnEV sind seit 
über einem Jahr bekannt. Einige unrea-
listische Vorschläge aus dem Referenten-
entwurf 2008 wurden noch beseitigt. Ge-
nerell wird die EnEV 2009 den Trend zu 
höherwertigen Verglasungen fördern. Al-
lerdings könnte es eine Entwicklung zu 
kleineren Fensterflächen geben, denn um 
die Werte für HT’ in Wohngebäuden (Ta-
belle 2) einhalten zu können, kann der An-
teil der Verglasung nicht beliebig steigen, 
insbesondere wenn man die U-Werte von 
Wand und Dach nicht deutlich besser als 
die Werte des Referenzgebäudes plant. Da-
von sind kleinere Gebäude besonders be-
troffen, selbst wenn der Bauherr Dreifach-
Verglasungen einbaut. Bei großen Fens-
terflächen in Gebäuden entsteht über die 

Nebenanforderung für HT’ eine indirekte 
zusätzliche Verschärfung für die U-Werte 
von opaken Bauteilen, denn diese müssen 
dann als Kompensation unter den Werten 
des Referenzgebäudes liegen.

Interessant ist auch, dass die U-Werte in 
den Tabellen  bis 4 immer auf zwei Nach-
kommastellen genau angegeben sind. Hier-
durch kommt quasi durch die „Hintertür“ 
eine weitere Verschärfung hinzu, da Run-
dungseffekte um eine Nachkommastelle ver-
lagert werden. Wenn Fenster im Sanierungs-
fall eingebaut werden, muss der U-Wert ,30 
W/(m2K) oder besser betragen. Ein Fens-
ter mit einem U-Wert von ,34 W/(m2K) 

wäre nach genauer Lesart der EnEV nicht 
mehr erlaubt. Im Widerspruch dazu steht, 
dass in den Normen (EN 673 § 9.; EN ISO 
0077- § 7.4) zur Berechnung der U-Werte 
auf eine Nachkommastelle gerundet wird. 
Hier besteht Klärungsbedarf, dem das ift 
Rosenheim nachgehen wird.

Für Holzfenster besteht nach wärmetech-
nischer Optimierung für die EnEV 202 
noch kein Handlungsbedarf; erst zur EnEV 
202 müssen Dämmstoffe ins Rahmenpro-
fil integriert werden, um die angedachten 
Anforderungen einer weiteren 30-prozen-
tigen Verschärfung zu erfüllen [3].

tabelle 4 

Höchstwerte des Wärmedurchgangskoeffizien-
ten U für Bauteilverfahren im Sanierungsfall 
gemäß EnEV. Für Sonderverglasungen liegen 
die Werte etwas höher.

bauteil enev 2007 enev 2009
U in W/(m2K) U in W/(m2K)

Außenwände 0,35 0,24

Dach, oberste Decke 0,30 0,24

Fenster, Fenstertüren 1,70 1,30

Verglasungen 1,50 1,10

Dachflächenfenster – 1,40

Vorhangfassaden 1,90 1,50

Glasdächer – 2,00
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